
Die nachstehenden Beispiele aus der im Schoss des Völkerbundes,
der Vereinten Nationen und ihrer Sonderorganisationen bzw. aus der im
Europarat ausgebildeten Organpraxis sollen erste Hinwiese auf das
(Nicht-)Vorliegen einer (konsistenten) Aufnahmepraxis liefern. Neben
dieser Organpraxis in intergouvernementalen Organisationen ist aber
auch die Praxis im Schoss supranationalerOrganisationen, wie den Euro -
päischen Gemeinschaften bzw. der Europäischen Union zu unter suchen.

4.3.2 Im Völkerbund

4.3.2.1 Die «Fünf-Fragen-Probe»

Den Organen des Völkerbundes lagen mit den Anträgen von San Ma -
rino (1919), Monaco (1920) und Liechtenstein (1920) um Aufnahme als
Bun desmitglieder gem. Art. 1 Abs. 2 VBS erstmals in der Geschichte
Inter nationaler Organisationen Beitrittsgesuche von Kleinststaaten
vor.88 Der für die Aufnahme zuständige 5. Ausschuss der Ersten Völker -
bund versammlung ging auf die Gesuche der beiden ersten Kandidaten
nicht ein, auf den Antrag Liechtensteins aber schon und behandelte die-
sen nach den «üblichen» 5 Fragen:89

1. Is the application for admission to the League of Nations in order?
2. Is the government recognised «de jure» or «de facto», and by which
States?
3. Does the country possess a stable Government and settled frontiers?
What are its size and population?
4. Is the country fully self-governing?
5. What has been the conduct of the Government including both acts and
assurances with regard to:
a) Its interational obligations?
b) The prescriptions of the League as to armaments?

Von diesen fünf Fragen bezogen sich die Fragen 2., 3. und 4. auf
Merk  male des Staatsbegriffs, sodass der Völkerbund bei der Prüfung ei-
nes Auf nahmeantrages eindeutig von der vorstehend geschilderten zwei -
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88 Vgl. Duursma, J. Fragmentation and the interntional relations of Micro-States
(1996), S. 133 f.

89 LN Rec. of 1st Ass. Plen. Meeting, 1920, S. 667; vgl. Erhardt (Fn. 7), S. 53 f.


